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RS OGH 1986/11/11 5Ob333/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1986

Norm

KO §172

Rechtssatz

Die Vertretung der im § 172 Abs 4 KO näher bezeichneten Gläubiger durch Bevollmächtigte ihrer gesetzlichen

Interessenvertretung oder ihrer Berufsvereinigung als Bevollmächtigte erfordert eine zweifache Bevollmächtigung

dieser Personen, und zwar einerseits durch die gesetzliche Interessenvertretung oder durch die Berufsvereinigung und

andererseits durch den Gläubiger.
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